
 

 
 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gammertingen über die Betre u-

ung und Förderung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen 

und über die Erhebung von Elternbeiträgen 

vom 14. Oktober 2014 

 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und hat der 

Gemeinderat der Stadt Gammertingen am 20. Juni 2017 folgende  

 

Änderungssatzung 

 

beschlossen: 

§ 1 

§ 2 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt geändert: 

Benötigen Kinder aus dem Kindergarten Feldhausen eine Ganztagesbetreuung oder die 

Verlängerte Öffnungszeit, besuchen diese die Einrichtung „St. Martin“ oder St. Michael. 

Das Angebot der Halbtageskrippe am Vormittag gibt es in „Feldhausen“ und das Ange-

bot der Präventivklasse gibt es in der Einrichtung „St. Martin“. 

§ 2 

Die Gebührenordnung in der Anlage zur Satzung der Stadt Gammertingen über die Be-

treuung und Förderung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen und über 

die Erhebung von Elternbeiträgen wird wie folgt geändert. 

 

 

§ 3 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 1. September 2017 in Kraft.  

 

 

Gammertingen, den 21. Juni 2017 

 

 

 

 

Holger Jerg, 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 



Anlage zur Satzung der Stadt Gammertingen über die Betreuung und Förderung von Kindern in den 

Städtischen Kindertageseinrichtungen und über die Erhebung von Elternbeiträgen 

 

Gebührenordnung 
der Stadt Gammertingen für die Betreuung und Förderung von Kindern in den Städtischen 

Kindertageseinrichtungen  

Regelbetreuung  
7.30 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 16.30 Uhr 

        Bisher  2017/2018 2018/2019  

Für das 1. Kind einer Familie:       91,00 €  98,00 € 101,00 € 

Für das 2. Kind einer Familie das gleichzeitig den Kiga besucht   58,00 €  63,00 €   65,00 € 

 

Kleinkindbetreuung 
 

Für Kinder im Alter von 1-2 Jahren 

- Regelöffnungszeit      182,00 € 196,00 € 202,00 € 

- Verlängerte Öffnungszeiten    182,00 € 196,00 € 202,00 € 

- Halbtageskrippe im Kindergarten Feldhausen  137,00 € 147,00 € 152,00 € 
 

Für Kinder im Alter von 2-3 Jahren 

- Regelöffnungszeit      140,00 € 150,00 € 155,00 € 

- Verlängerte Öffnungszeiten    140,00 € 150,00 € 155,00 € 

- Halbtageskrippe im Kindergarten Feldhausen  105,00 € 113,00 € 116,00 € 
 

Verlängerte Öffnungszeiten im Familienzentrum St. Martin und Kindergarten St. Michael 
7.30 Uhr – 13.30 Uhr (auch freitags) 

 

Für das 1. Kind einer Familie:       91,00 € 98,00 € 101,00 € 

Für das 2. Kind einer Familie das gleichzeitig den Kiga besucht   58,00 € 63,00 €   65,00 € 

 

Ganztagesbetreuung im Familienzentrum St. Martin und Kindergarten St. Michael 
Mo-Do 7.30 Uhr – 16.30 Uhr 

Fr. 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

 

Bei einem Bedarf bis zu 5 Tagen in der Woche:  

Für Kleinkinder 1-2 Jahren     253,00 € 273,00 € 295,00 € 

Für Kleinkinder 2 – 3 Jahren    207,00 € 224,00 € 242,00 € 

Bei Regelkindern: 

Für das 1. Kind einer Familie     174,00 € 188,00 € 194,00 € 

Für das 2. Kind einer Familie  

welches gleichzeitig den Kiga besucht   130,00 € 140,00 € 144,00 € 

 

Bei einem Bedarf bis zu 2 Tagen in der Woche:  

Für Kleinkinder 1-2 Jahren     218,00 € 235,00 € 254,00 € 

Für Kleinkinder 2 – 3 Jahren    171,00 € 185,00 € 200,00 € 

Bei Regelkindern: 

Für das 1. Kind einer Familie     137,00 € 148,00 € 152,00 € 

Für das 2. Kind einer Familie  

welches gleichzeitig den Kiga besucht     94,00 € 102,00 € 105,00 € 

 

Mittagstisch: 3,00 €/Essen für Kinder unter 3 Jahren; 3,50 €/Essen für Kinder über 3 Jahren 

 

Einzelner Betreuungstag, Ganztagesbetreuung:           15,00 €/Tag 16,00 €/Tag 17,00 €/Tag 

Einzelner Betreuungstag, verlängerte Öffnungszeit: 7,00 €/Tag 7,50 €/Tag  8,00 €/Tag 

 

Ferienbetreuung während den Kindergartenferien: 35 €/Woche 

 

 



Zusatzzeiten im Familienzentrum St. Martin 
zusätzliche Betreuung von 7.00 Uhr – 7.30 Uhr oder 16.30 Uhr – 17.00 Uhr: 20,00 €/Monat 

zusätzliche Betreuung von 7.00 Uhr – 7.30 Uhr und 16.30 Uhr – 17.00 Uhr: 30,00 €/Monat 

zusätzliche Betreuung am Freitagnachmittag von 13.30 Uhr – 16.30 Uhr: 20,00 €/Monat 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

 Eine etwaige Verletzung der von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-

kanntmachung dieser Satzung geltend gemacht worden ist, der Sachverhalt, der die Ver-

letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öf-

fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden ist.  


